
 

Im Rhythmus  

Zukunft schreiben.  

 

Vorstand i.S.d. §26 BGB   Steuerdaten   Bankverbindung 

Peter Nagel (Präsident)   Finanzamt Hannover-Land I  Sparkasse Hannover 

Alexander Jung (Vize-Präsident)   USt-ID-Nr.: DE228897157  IBAN DE95 2505 0180 0910 4821 01 

Claudia Temmeyer (Schatzmeisterin)  VR 203231 Amtsgericht Hannover  BIC: SPKHDE2HXXX 

 

 

 

An: GfV und Präsidium 

 

 

 

 

 

Laatzen, 28.04.2023 

 

 

Änderung §12.14 IPO A I Nationale Bestimmungen  

 

Liebe Vorstandsmitglieder,  

 

unter Anwendung des §26 der IPO A I Nationale Bestimmungen bittet das Ressort Jugend und 

das Ressort Sport um Änderungen des §12.14 der IPO A I Nationale Bestimmungen.  

 

Aktuell:  

12.14  Für die Klassen Jugend und Junioren sind in den Einzelrittprüfungen auf der Ovalbahn 

(Vorentscheidung und Endausscheidung), in den Passdisziplinen und in der FS4 altersgemäß 

folgende zusätzliche Gebisse und Zäumungen mit Hebelmechanismus und Kinnkette erlaubt:  

• Islandkandare  

• Dressurkandare mit Unterlegtrense  

• Pelham mit zwei Zügeln  

gebisslose Zäumungen In den Dressurprüfungen gelten die Gebissregelungen entsprechend 

der Prüfungsbeschreibungen in den Nationalen Prüfungen der IPO  
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Neu:  

§12.14  Für die Klassen Jugend und Junioren sind in den Einzelrittprüfungen auf der Ovalbahn 

(Vorentscheidung und Endausscheidung), in den Passdisziplinen und in der FS4 altersgemäß die 

Gebisse und Zäumungen der FEIF-Positiv-Liste erlaubt.  

In den Dressurprüfungen gelten die Gebissregelungen entsprechend der 

Prüfungsbeschreibungen in den Nationalen Prüfungen der IPO. 

 

Begründung:  

Die Änderung ergibt sich aus der Regeländerung der FEIF, welche nur noch Gebisse und 

Zäumungen aus deren Positiv-Liste zulässt.  

 

Um einen Konflikt mit dem §15.1. der IPO A I Nationale Bestimmungen zu vermeiden, damit 

bspw. keine Disqualifikation erfolgt, wenn auf dem Abreiteplatz beispielsweise mit 

Dressurkandare geritten wird, sollen die Richter über die Homepage informiert werden, dass auf 

dem Abreiteplatz alle Gebisse und Zäumungen zugelassen sind, die nach den, auf dem Turnier 

ausgeschriebenen, Prüfungen erlaubt sind. 

 

Im Sportausschuss wurde dieser Änderungsvorschlag einstimmig angenommen.  

 

Wir bitten um entsprechende Anpassung des Regelwerkes.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Heike Grundei   &  Styrmir Árnason 
(Ressortleitung Jugend)   (Ressortleitung Sport) 


